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RS OGH 1994/4/19 1Ob614/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1994

Norm

ABGB §1375 B

Rechtssatz

Die bloß rechnerische Überprüfung einer jährlichen Abrechnung allein kann ohne Vorliegen weiterer Anhaltspunkte

nicht zur Annahme des Vorliegens eines konstitutiven Anerkenntnisses führen.

Entscheidungstexte

1 Ob 614/93
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